
Bauleitplanung der Gemeinde Ober-Mörlen 

Bebauungsplan Nr. 3b, „Gewerbegebiet Boschstraße“ 1. BA, OT Ober-Mörlen 

Behandlung der Anregungen aus dem Verfahren nach § 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Beteiligung und Offenlegung vom 29. Juni bis zum 29. Juli 2020 einschl. 

Übersicht 

Stand 4.1.2022 

 
 

Lfd. 

Nr. 
Name / TÖB Antwort am Anmerkung 

1 Hessen Mobil 24.7.2020 
Stellungnahme vom 

17.10.2019 

2 Landesamt für Denkmalpflege  keine Bedenken 

3 Landesamt für Umwelt und Geologie keine Antwort  

4 Polizeipräsidium Mittelhessen keine Antwort  

5 Stadt Bad Nauheim 6.7.2020 keine Einwände 

6 Stadt Butzbach keine Antwort  

7 Rosbach v.d. Höhe keine Antwort  

8 Stadt Usingen keine Antwort  

9 Deutsche Telekom AG keine Antwort  

10 
Oberhessische Versorgungsbetriebe (ovag 

Netz) 
28.7.2020 

Stellungnahme vom 

15.10.2019 

11 pledoc (Leitungsauskunft)  Eigenrecherche 

12 Industrie- und Handelskammer Friedberg 24.7.2020 keine Einwände 

13 ZOV Verkehrsdezernat keine Antwort  

14 
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland 

Sammelstellung-

nahme 

vom 29.7.2020 

keine Bedenken 

15 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 

16 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz e.V.  

17 Naturschutzbund Deutschland 

18 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. 

19 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

20 Verband Hessischer Sportfischer e.V. 

21 Landesjagdverband Hessen e.V. 

22 Kreisausschuss des Wetteraukreises 22.7.2020  

23 Regierungspräsidium Darmstadt 30.7.2020  

24 Regionalverband FrankfurtRheinMain 27.7.2020  

 

Stellungnahmen aus der Bürgerschaft 

- keine - 

 

Die folgende Aufstellung enthält eine Gegenüberstellung der im Verfahren vorgebrachten 
Äußerungen der beteiligten Behörden. Gegenübergestellt wurden Kommentare und 
Abwägungsvorschläge, die einzeln oder insgesamt abzustimmen sind (vgl. § 1 (7) BauGB. 
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1. Hessen Mobil 

Schreiben vom 24.7.2020 unter Bezug auf die Stellungnahme vom 

17.10.2019 

 

 

 

1.1 

Keine Abwägungsrelevanz 
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1.1 ff 

Keine Abwägungsrelevanz 
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22. Wetteraukreis, Schreiben vom 22. Juli 2020 
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22 ff 

 

 

 

Die Gemeinde wird dafür Sorge tragen, dass die 
Erschließungsnotwendigkeiten, die Feuerwehr betreffend, eingehalten 
werden. Bauplanungsrechtlich ergeben sich keine Konsequenzen. 
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dto. 

 

dto. 

 

 

 

 

 

 

Die Festsetzung wird ergänzt. 

 

Ein Hinweis auf § 44 BNatSchG wird in die Planurkunde aufgenommen. 
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22 ff 

Kein Abwägungserfordernis 

 

 

 

 

 

zu 1.: 

Es ist beabsichtigt, eine Lärmkontingentierung auch im Hinblick auf den 
gesamten Entwicklungsbereich westlich der Boschstraße festzusetzen. 
Dazu wurde der TÜV Hessen mit einem entsprechendem Gutachten betraut. 
Der Festsetzungsvorschlag befindet sich im Anhang der vorliegenden 
Abwägungsvorschläge. (siehe unten) 
zu 2.: 

Es wird festgesetzt, dass sie Gesamtlänge 70 m nicht überschreiten soll. 

zu 3.: 

wird korrigiert 

zu 4.: 

wird korrigiert 
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23. Regierungspräsidium Darmstadt 

Schreiben vom 30.6.2020 
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Kein Abwägungserfordernis 

 

 

Aus der Stellungnahme vom 17.10.19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 



Stellungnahme im Verfahren   Abwägungsvorschlag 

Gemeinde Ober-Mörlen, Bebauungsplan „Boschstraße“ 1.BA, Stand 4. Januar 2022 

Abwägung der Stellungnahmen gem. § 1 (7) BauGB im Verfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB Seite 10 von 23 

 

 

 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits Bestandteil der Planurkunde. 

 

Anmerkung: Eine Bebauung nach § 30 BauGB darf – unabhängig von der 
Planreife - nur erfolgen, wenn die Erschließung gesichert ist. Von daher liegt 
es in der Eigenverantwortung der Gemeinde, für eine Deckung des 
Wasserbedarfs zu sorgen. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Zum „begründeten Fall“: 
 
Das Plangebiet ist nur ein Teil eines gemäß FNP größeren 
zusammenhängenden Baugebietes. Die Investitionskosten für die 
Gesamtentwässerung im Trennsystem lassen sich durch das Teilgebiet nicht 
tragen. Auch stehen bis dato keine geeigneten Flächen zur Verfügung. 
Angedacht ist eine Entwässerung über den westlich verlaufenden Graben 
(„Der Hainbach“). Da die Abflussspitzen aber gedrosselt werden müssen, soll 
ein Regenrückhaltebecken zwischengeschaltet werden. Eingriffsminimierend 
sollen Verkehrs und Stellplätze versickerungsfähig ausgebildet werden. 
Diese Maßnahmen lassen sich erst bei Realisierung des Gesamtplanes (2. 
BA) rechnen. 
 

 

 

Ende der Stellungnahe vom 17.10.2019 

s.o. 

 

 

Es existieren keine Hinweise auf schädliche Bodenbelastungen. Der Standort 
war nie besiedelt. Daher ist mit Altlasten nicht zu rechnen. 
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s.o. 

 

Der Boden als ein Teil der Umweltgüter wird im Umweltbericht auf den Seiten 

5 bis 11 erschöpfend dargestellt. Es besteht kein Anlass zu einer weiteren 

Vertiefung des Themas. 
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Alternative Standorte für eine gewerbliche Nutzung stehen in Ober-Mörlen 

nicht zur Verfügung. Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass die 

Gewerbliche Nutzung bereits im FNP festgelegt ist. 

 

 

Der vorsorgende Bodenschutz wird in die Begründung aufgenommen. 

 

 
siehe auch Stellungnahme des Wetteraukreises 
 
Abwägungsvorschlag: 
Es wird eine  Lärmkontingentierung festgesetzt. 
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24. Regionalverband FrankfurtRheinMain 

Schreiben vom 27.7.2020 
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Zuständig für die Belange des Artenschutzes ist die untere 
Naturschutzbehörde des Wetteraukreises(siehe dort). 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen werden ergänzt. 
 
 
Nein, sind sie nicht. Rechtsgrundlage und Vorgehen sind klar benannt. 
Zuständig ist die untere Naturschutzbehörde des Wetteraukreises. 
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Fazit: 

1. Durch die Änderung des Entwurfes bei Berücksichtigung der Abwägung entstehen für das Bauleitplanverfahren zusätzliche Kosten für ein Gutachten zur 

Lärmkontingentierung. Die Ergebnisse sind textlich festzusetzen. Die Begründung ist anzupassen. 
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2.  

 



Stellungnahmen ohne Anregungen 

Gemeinde Ober-Mörlen, Bebauungsplan „Boschstraße“ 1.BA, Stand 4. Januar 2022 

Abwägung der Stellungnahmen gem. § 1 (7) BauGB im Verfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB Seite 22 von 23 

15 bis 21.: 
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Zur Stellungnahme des Wetteraukreises FD 4.5 Bauordnung sowie RPDA Immissionsschutz 

 

Mit einer Lärmkontingentierung wird verhindert, dass einzelne Betriebe die volle Möglichkeit der 

städtebaulich zulässigen Emissionen in Gänze ausschöpfen, so dass zu befürchten stünde, das 

weitere Gewerbeansiedlungen nicht mehr möglich wären. Einzelheiten sind dem Tüv-Gutachten 

zu entnehmen. 

Folgender Wortlaut soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden: 

 

"Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung im Bereich des Mischgebietes an der 

Boschstraße sowie der potenziellen Entwicklungsflächen mit der Gebietsausweisung MI und WA 

werden für die Gewerbefläche GE3 im Geltungsbereich des B-Plans „Nr. 3 b, 1. Bauabschnitt“ auf 

der Grundlage des § 1 Abs. 4 BauNVO Emissionskontingente L EK  nach der DIN 45691 

festgesetzt. Die dabei vorgenommene Gliederung findet im Verhältnis zu den benachbarten GE-

Bestandsflächen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Nr. 3A einschl. 3. 

Änderung“ und den weiteren potenziellen Gewerbeflächen GE1, GE2 sowie GE4 – GE6 im 

Bereich der Boschstraße statt. Für den Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit 

(22:00 bis 06:00 Uhr) werden die folgenden Emissionskontingente festgesetzt:  

  

    Tagsüber: L EK, tagsüber = 62 dB(A)/m²  

    Nachts:  L EK, nachts  = 48 dB(A)/m²  

  

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5 (DIN 45691 -

Geräuschkontingentierung- vom Dezember 2006, Beuth Verlag GmbH, Berlin)  

  

Bei der Berechnung ist jeweils die gesamte Grundstücksfläche des Betriebes zu berücksichtigen. 

Die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplanes werden von einem Betrieb oder 

einer Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten auch dann erfüllt, wenn der 

Beurteilungspegel L r  den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschreitet 

(Relevanzgrenze).  

 

Die Emissionskontingente sind ausschließlich in Richtung des Mischgebietes im Geltungsbereich 

des B-Plan Nr. 3A an der Boschstraße sowie der potenziellen Entwicklungsflächen mit der 

Gebietsausweisung MI und WA nördlich anzuwenden. Insofern sich im Bereich der benachbarten 

GE-Flächen eine Schutzbedürftigkeit vor Gewerbelärm ergibt, sind hier die gewerblichen 

Lärmimmissionen im Einzelfall zu betrachten.“ 

 




